
                                                                                                                            
 

WOHNBERECHTIGUNGSSCHEIN 

folgende Unterlagen (als Kopie) werden benötigt:             

(  ) Aufenthaltstitel, der mehr als 12 Monate gültig ist; von allen Personen, die in der 
Wohnung wohnen möchten 

(  ) Verdienstbescheinigungen/ Gehaltsabrechnungen der letzten 6 Monate;                               
bei Bedarf können auch mehr als 6 Monate verlangt werden. 

(  ) Einkommenssteuerbescheid (von selbstständigen Haushaltsmitgliedern) 

(  ) Aktuelle Rentenbescheide/ Rentenanpassung 

(  ) Bescheid über die Grundsicherungsrente 
 
(  ) Arbeitslosengeld (aktueller Bescheid mit der Berechnung), Eingliederungshilfe 
 
(  ) Bürgergeld (aktueller Bescheid mit der Berechnung) 
 
(  ) Nachweis über die Höhe der Berufsausbildungsbeihilfe BAföG 
 
(  ) Nachweis über Einkommensveränderung in den nächsten 12 Monaten 
 
(  ) Unterhaltsleistungen (Nachweis über ein Urteil oder mindestens 3 Kontoauszüge) 
 
(  ) Nachweis über Kindergeld/Kinderzuschlag (z.B. Bescheid) 
 
(  ) Elterngeldbescheid 

(  ) Nachweise über sonstige Einkünfte  

(X) lückenlose und aktuelle Kontoauszüge des letzten Monats  

(  ) Schwerbehindertenausweis 

(  ) Betreuerausweis /Vollmacht 

(  ) Sonstiges: 

Die mit (X) gekennzeichneten Unterlagen sind zwingend notwendig!  

Alle anderen Unterlagen bitte entsprechend Ihrer persönlichen Situation angepasst einreichen. 
 

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag             08.30 bis 12:00 Uhr  Tel: 07681 404-9221                 

Donnerstag      08:30 bis 12:00 Uhr  Mail: wohngeld.rente@stadt-waldkirch.de 

                          14:00 bis 18.00 Uhr 

Gerne können Sie den ausgefüllten Antrag mit allen Unterlagen in unseren Briefkasten werfen.  

Bitte geben Sie nur Kopien bei uns ab. Originale werden nicht zurückgeschickt! 
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